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Liebe Kopfingerinnen, 
liebe Kopfinger, 
 
 
Landtags-, Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahlen 
 
Die genannten Wahlen finden am 28. 
September 2003 statt. Eine eventuelle 
Bürgermeisterstichwahl ist für 12. Oktober 
2003 festgelegt.  
Die Festlegung der Wahlsprengel und 
Wahlzeiten wurde von der Wahlkommission 
bereits durchgeführt. 
Wahlsprengel I:  Gemeindeamt – Sitzungssaal  
Wahlsprengel II: Volksschule – Bücherei  
Wahlzeit: 8:00 – 14:00 Uhr 
Für kranke und gehbehinderte Wähler wird 
eine Wahlkommission  eingerichtet, um auch 
für diesen Personenkreis eine Stimmabgabe zu 
ermöglichen. Wahlkarten „B“ müssen beim 
Marktgemeindeamt beantragt und abgeholt 
werden. Letztmöglicher Beantragungstermin 
für Wahlkarten „B“: Donnerstag, 25. 
September 2003. 

Das Wählerverzeichnis wird von 11. Juli bis 
25. Juli 2003 beim Marktgemeindeamt zur 
Einsichtnahme aufgelegt. 
 
Ich rufe Euch auf, auch diese Wahl zu nützen, 
um Frauen und Männer in die einzelnen 
Gremien zu wählen, die mit 
Gewissenhaftigkeit, Augenmaß und 
Pflichtbewusstsein für alle Bevölkerungs-
schichten eintreten. Es ist in der politischen 
Arbeit wichtig, Entscheidungen herbeizuführen 
und gute Kompromisse zu schließen, die 
positiven Kräfte zu sammeln und nicht zu 
zerstreuen. Das Amt des Bürgermeisters ist in 
der heutigen Zeit vielfältig und es werden 
daher viele Herausforderungen an ihn gestellt. 
Es geht um die Weiterentwicklung, die 
Sicherheit und den Fortschritt in 
Oberösterreich und in unserer Heimatgemeinde 
Kopfing. Ich ersuche Euch,  die Wahlauseinan-
dersetzung in aller Fairness auszutragen. 

 
 
 
 

Für die bevorstehende Ferien- und Erntezeit wünsche ich allen 
Kindern und Urlaubern erholsame Tage, den Landwirten eine 

erfolgreiche Ernte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euer Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
Anton Greiner 
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Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
 

Gemeinderatssitzung vom 28.3.2003  
 
 

Bericht des Prüfungsausschusses und 
Rechnungsabschluss 2002 

 
Der Bericht des Prüfungsausschusses vom 
10.3.2003 wurde durch Prüfungsausschuss-
obmann Josef Achleitner dem Gemeinderat zur 
Kenntnis gebracht.  
 
Der Rechnungsabschluss 2002 ergibt einen 
Soll-Abgang von € 121.023,70. Es können bei 
diesem Rechnungsabschluss Mehreinnahmen 
von € 136.289,67 sowie Mehrausgaben von  
€ 54.613,37 verzeichnet werden.  
Im außerordentlichen Haushalt 2002 scheinen 
13 Vorhaben auf. 

• Bau eines barrierefreien Zuganges 
zum Gemeinde- und Postamt  
Gesamtkosten: € 10.031,56 

• Einsatzzentrum Bauteil FF.-
Zeugstätte Kopfing 
Ausfinanzierung durch Zuteilung von 
Bedarfszuweisungsmitteln des Landes 
von € 22.529,-- 

• Katastrophenschäden Hochwasser 
August 2002  
Ausgaben: € 24.242,--  
Einnahmen Land OÖ.: € 18.600,--  
Soll-Abgang: € 5.642,-- 

• Volksschulsanierung 
Der aus dem Finanzjahr 2001 zu 
übertragende Abgang von  
€ 218.018,50 konnte mittels Darlehen 
in gleicher Höhe gedeckt werden. 

• Zwischenkredit Volksschul-
sanierung  
Das vorstehend genannte Bauvorhaben 
„Volksschulsanierung“ konnte mit 
dem Zwischenfinanzierungsdarlehen 
zur Gänze gedeckt werden. 

• Hauptschulsanierung  
Mit der Hauptschulsanierung wurde 
2002 begonnen.  
Ausgaben von € 273.747,11 stehen 
Einnahmen in gleicher Höhe 
gegenüber. 

• Behardinger Gemeindestraße  
Dieses Bauvorhaben wurde im Jahr 

2002 begonnen und muss im Jahr 2003 
abgeschlossen werden. 

• Güterweg Neukirchendorf – 
Regenerierung 
Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten  
konnten im Jahr 2002 die Regenerie-
rungsarbeiten fortgesetzt werden. Der 
Finanzierungsplan sieht € 147.000,-- 
für diese Leistungen vor. Noch offene 
Landesbeitragszahlungen und Bedarfs-
zuweisungsmittel wurden im Jahr 2003 
bereits angewiesen. 

• Wasserversorgungsanlage  
Aus dem Finanzjahr 2001 war ein 
Soll-Abgang von € 195.585,75 zu 
übertragen. Die Bauausgaben 2002 
betrugen € 7.706,-- , sodass die 
Gesamtausgaben € 203.291,75 
betragen, die einnahmeseits durch 
Darlehenszuzählungen gedeckt sind. 

• Zwischenkredit Wasserversorgungs-
anlage 
Die Kosten für die Vorarbeiten der 
öffentlichen Wasserversorgung werden 
mit einem Zwischenfinanzierungs-
darlehen bedeckt. 

• Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 
04  
Die Gesamtausgaben im Rechnungs-
jahr 2002 betrugen € 372.279,83. Der 
diesbezügliche Fehlbetrag ist mit 
einem Zwischenfinanzierungsdarlehen 
abgedeckt. 

• Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 
05  
Der gesamtaushaftende Fehlbetrag  
von € 203.941,61 ist mit einem 
Zwischenfinanzierungsdarlehen 
abgedeckt. Es ist noch das Ergebnis 
der Kollaudierung und der Aus-
finanzierung abzuwarten. 

• Zwischenfinanzierungsdarlehen – 
Abwasserbeseitigung Bauabschnitte 
04 und 05 
Die erforderlichen Darlehens-
zuzählungen sind mit Zwischen-
finanzierungsdarlehen abgedeckt. 
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Der Gesamtschuldenstand per 31.12.2002 
beträgt € 5,106.267,97 , davon entfallen auf die 
Bereiche Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung € 4,850.243,14 , das sind 94,99%. 
Der Restschuldenstand beträgt € 256.824,80 
(=5,01%). 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Freibad – Neuregelung der Öffnungszeiten 

 
In der Prüfungsausschusssitzung am 10.3.2003 
wurde der Vorschlag unterbreitet, die im 
Vorjahr erweiterten Öffnungszeiten abends 
nach Bedarfsfall neu zu regeln.  
Der Gemeinderat beschloss für die Badesaison 
2003 folgende Öffnungszeiten:  
 

Freibadöffnung von 10:00 – 20:00 Uhr. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Katastrophenhilfsdienst-Beitragsanhebung 

 
Auf Grund eines Ansuchens des Abschnitts-
feuerwehrkommandos Schärding auf 
Anhebung des Katastrophenhilfsdienst-
beitrages wurde dieser vom Gemeinderat ab 
1.1.2003 neu festgelegt. Er beträgt nun € 0,20 
je Einwohner und Jahr, wobei dieser Betrag 
indexangepasst (Verbraucherpreisindex 2000 – 
Erhöhung ab 5%) ist. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
  

Wasserversorgungsanlage  
Bauabschnitt 01 - Darlehensaufnahme 

 
Dem Gemeinderat lag der Erlass des Amtes 
der OÖ. Landesregierung, Abteilung 
Gemeinden vor. Im Gesamtfinanzierungsplan 
für den Bau der Wasserversorgungsanlage 
Kopfing, Bauabschnitt 01, wurde die 
Gewährung eines Landesdarlehens in der Höhe 
von € 980.000,-- bekannt gegeben. Der 
Gemeinderat beschloss die Aufnahme dieses 
Darlehens und genehmigte den vorliegenden 
Schuldschein. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Abwasserbeseitigungsanlage 
Bauabschnitt 04 – Verstärkung der 

Stromversorgung für das Pumpwerk Dobl 
 
Durch die technische Umrüstung des Pump-
werkes Dobl sind Spannungsschwankungen im 
Versorgungsbereich der Haushalte in der 
Ortschaft Dobl aufgetreten. Nach einer 
genauen Messung durch die Energie AG und 
Überprüfung des Anlaufstromes bei der 
Inbetriebnahme der Pumpenanlagen wurde von 
der Energie AG festgestellt, dass die 
bestehende Freileitung die Versorgungs-
leistung langfristig nicht erbringen kann. 
Nachdem die Umrüstung der Pumpenanlage 
im Widerspruch zur vertraglichen Leistungs-
abnahme gegenüber der Energie AG steht, soll 
die Freileitung verstärkt ausgeführt werden. 
Diese Kosten sind im Projekt Bauabschnitt 04 
der Abwasserbeseitigungsanlage Kopfing zu 
berücksichtigen. Nach umfangreichen 
Beratungen wurde dieser Punkt von der 
Tagesordnung abgesetzt, um noch 
verschiedene Fragen, wie die Kostentragungs-
pflicht und einen Kostenvergleich abzuklären.  
 
 

Ernennung eines FF.-Pflichtbereichs-
kommandanten und eines Stellvertreters  

 
Nach den Bestimmungen des OÖ. Feuerwehr-
gesetzes ist der Pflichtbereich einer Feuerwehr 
das Gebiet einer Gemeinde in der sie ihren 
Standort hat. Haben mehrere Feuerwehren in 
der selben Gemeinde ihren Standort, hat jede 
Feuerwehr das gesamte Gemeindegebiet als 
Pflichtbereich. Auf Grund dieser Gesetzes-
vorlage ist ein Pflichtbereichskommandant und 
dessen Stellvertreter mittels Bescheid zu 
ernennen.  
 
Als Pflichtbereichskommandant wurde Herr 
Hermann Strasser, Paulsdorf 4, Kommandant 
der FF. Kopfing und als Stellvertreter Herr 
Alfred Zauner, Engertsberg 13, als Feuerwehr-
kommandant der FF. Engertsberg bestellt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
ÖVP  11 – JA    
FPÖ    5 – JA 
SPÖ    2 – NEIN 
    2 – ENTHALTUNGEN   
FORUM   4 – JA 
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Betreubares Wohnen - Betreuungskonzept  

 
Die gemeinnützige Gesellschaft für den 
Wohnungsbau beabsichtigt auf dem 
Grundstück 110/2, KG Kopfing (derzeitiger 
Eigentümer Johann Maier, Ameisbergstraße 
118) 8 betreubare Mietwohnungen zu 
errichten. Dazu wurde die Zustimmung des 
Sozialhilfeverbandes Schärding eingeholt und 
das Betreuungskonzept in Zusammenwirken 
mit allen betroffenen Stellen des Landes und 
des Roten Kreuzes, Bezirk Schärding, 
abgestimmt.  

 

 
 

 
Abstimmungsergebnis:  
ÖVP  11 – JA    
FPÖ    3 – JA 
    1 – NEIN 
    1 – ENTHALTUNG  
SPÖ    4 – JA  
FORUM   4 – JA  
 
 

Betreubares Wohnen 
Einholung von 3 Angeboten bewährter 

Wohnbauträger 
 
Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderats-
fraktion. 
 
Der eingebrachte Antrag wurde im 
Gemeinderat behandelt. Wegen fehlender 
Zuständigkeit der Gemeinde wurde der Antrag 
abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
ÖVP  11 – JA    
FPÖ    5 – JA 
SPÖ    4 – NEIN  
FORUM   4 – JA 

 
Flächenwidmungsplanänderungen 

 
Mit Eingabe vom 17.3.2003, haben die 
Ehegatten Johann und Katharina Zahlberger, 
Grafendorf 4, um Änderung des Flächen-
widmungsplanes angesucht. Ihr Sohn Mag. 
Johann Zahlberger möchte auf der Parzelle 33, 
KG Glatzing, ein Wohnhaus errichten. Es soll 
deshalb eine Teilfläche von 1000 m2 von 
Grünland in Dorfgebiet umgewidmet werden. 
Der Gemeinderat nahm diesen Grundsatz-
beschluss an. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Mit Eingabe vom 11.2.2003 haben die 
Ehegatten Josef und Christine Fischer, 
Glatzing 14, um Änderung des Flächen-
widmungsplanes angesucht. Auf den Grund-
stücken 989/4 und 986/5 KG Glatzing, soll 
neben der bestehenden Wohnnutzung auch ein 
Mietwagen- und Taxiunternehmen betrieben 
werden. Die Widmung soll von Dorfgebiet in 
gemischtes Baugebiet geändert werden. 
Der Gemeinderat nahm diesen Grundsatz-
beschluss ebenfalls an. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Personalbeirat 
Neuerlassung der Geschäftsordnung  

 
In Folge einer Änderung im Gemeindedienst-
recht war eine Anpassung der Geschäfts-
ordnung des Personalbeirates an die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen erforderlich 
geworden. Der Gemeinderat beschloss die 
Neuerlassung dieser Geschäftsordnung. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Dienstbetriebsordnung für das 
Marktgemeindeamt - Neuerlassung 

 
Auf Grund verschiedener gesetzlicher 
Änderungen musste die Dienstbetriebsordnung 
für die OÖ. Gemeinden, welche die Ordnung 
des inneren Dienstes der Gemeindeämter regelt 
seitens des OÖ. Gemeindebundes weitgehend 
überarbeitet und neu verfasst werden. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Ehrenzeichenverleihung in Gold  
HBI Zauner Alfred, Engertsberg 13 
Kommandant der FF. Engertsberg  

 
Auf Grund seiner langjährigen und 
verantwortungsvollen Tätigkeit in der FF. 
Engertsberg soll Herrn HBI Alfred Zauner das 
Ehrenzeichen in Gold der Marktgemeinde 
Kopfing verliehen werden. Herr Zauner ist seit 
17.4.1988 Kommandant der FF. Engertsberg, 
seit 30.1.1991 Pflichtbereichskommandant-
stellvertreter und war vom 6.5.1983 bis 
16.4.1988 Kommandant-Stellvertreter. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Ich erlaube mir zu dieser Auszeichnung 
herzlich zu gratulieren und den besten Dank 
für die jahrelange umsichtige ehrenamtliche 
Tätigkeit auszusprechen. Die Verleihung des 
Ehrenzeichens in Gold wird im Rahmen eines 
Festaktes beim Marktfest 2003 durchgeführt. 
 
 
 

Resolution – Kein Ausverkauf der 
öffentlichen Grundversorgung. 

 
Antrag der SPÖ-Gemeinderatsfraktion  

 
Der Gemeinderat nahm die Resolution zur 
Kenntnis und beschloss diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

Löschteich Neukirchendorf – 
Schadensbehebung 

 
Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderats-

fraktion  
 
Die angeführten Mängel beim Ableitungskanal 
des Löschteiches wurden umgehend begut-
achtet und behoben. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

Übertragungsverordnung für Bauvorhaben 
an den Gemeindevorstand gemäß § 43 OÖ. 
Gemeindeordnung – Berichterstattung an 

den Gemeinderat 
 
Wasserversorgungsanlage 
Nachtragsangebot der Firma Alpine-Mayreder: 
Rohrlieferung für Druckleitung zum Hoch-
behälter € 102.979,30 anstatt € 202.681,-- 
(Rohrdimensionsreduktion). 
 
Hauptschulsanierung 
Baumeisterarbeiten: 
Bestbieterfirma: STERN, Münzkirchen 
Auftragssumme:   EUR 264.665,56 (inkl. USt.) 
Bautischlerarbeiten: 
Bestbieterfirma: GRÖMMER, St. Roman 
Auftragssumme:   EUR 43.562,40 (inkl. USt.) 
Dachdecker- und Spenglerarbeiten: 
Bestbieterfirma: MARKL, Riedau 
Auftragssumme:   EUR 17.725,60 (inkl. USt.) 
Elektroinstallationen: 
Bestbieterfirma: BRUNNER, Enzenkirchen 
Auftragssumme:   EUR 126.113,08 (inkl. USt.) 
Alu-Kunststofffenster  
Bestbieterfirma: HADERER, Kopfing i.I. 
Auftragssumme:   EUR 143.111,15 (inkl. USt.) 
Verfliesungen: 
Bestbieterfirma: MAYR, Neukirchen a.W. 
Auftragssumme:   EUR 49.437,60 (inkl. USt.) 
Heizung-Lüftung: 
Bestbieterfirma: Ing. MAIER, Kopfing i.I. 
Auftragssumme:   EUR 109.122,92 (inkl. USt.) 
Sanitärinstallation: 
Bestbieterfirma: WEBERSCHLÄGER, Kopfing i.I. 
Auftragssumme:   EUR 114.413,28 (inkl. USt.) 
Maler-Anstreicher: 
Bestbieterfirma: REITER, Raab 
Auftragssumme:   EUR 43.161,48 (inkl. USt.) 
Portale: 
Bestbieterfirma: AUER, Wernstein 
Auftragssumme:   EUR 63.562,80 (inkl. USt.) 
Schlosserarbeiten: 
Bestbieterfirma: KASBAUER, Diersbach 
Auftragssumme:   EUR 32.022,60 (inkl. USt.) 
Sonnenschutz: 
Bestbieterfirma: WIKO, Kopfing i.I. 
Auftragssumme:   EUR 24.571,-- (inkl. USt.) 
Trockenbauarbeiten: 
Bestbieterfirma: PERCHTOLD, Gmunden 
Auftragssumme:   EUR 73.182,72 (inkl. USt.) 
WC-Trennwände: 
Bestbieterfirma: REUPLAN, Hard 
Auftragssumme:   EUR  6.605,28 (inkl. USt.) 
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Nach dem Scheitern der Grundverhandlungen 
mit dem Bauträger (GWB) ist Herr Maier 
Johann mit einem anderen Bauträger in 
Kontakt getreten und konnte mit der 
Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft in 
Linz „Familie“ eine Einigung für die 
Realisierung von 8 betreubaren Wohnungen in 
Kopfing erzielen. Eine Verkaufsoption für das 
notwendige Grundstück liegt vor. Die 
Änderung des Betreuungskonzeptes bezieht 
sich lediglich auf die Änderung des Bauträgers 
(Wohnungssiedlungsgenossenschaft in Linz – 
„Familie“). 
Der Gemeinderat beschloss die Änderung des 
Betreuungskonzeptes. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Schotteraktion – Änderung der 
Förderungsrichtlinien 

 
Auf Grund von Beratungen im Gemeinde-
vorstand wurden die Förderungsrichtlinien für 
die Schotteraktion der Marktgemeinde Kopfing 
wie folgt abgeändert: 
 
Bei Punkt 1 der Richtlinien wird hinzugefügt, 
dass die Schotteraktion zur Erhaltung und 
Befahrbarkeit öffentlicher Wege (öffentliches 
Gut) dient, welche nicht als Gemeindestraßen 
oder Güterwege gewidmet sind und 
bewohnbare Objekte erschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Gemeindestraße Ach 
 
Dem Gemeindrat lag der neue Finanzierungs-
plan für den Bau der Gemeindestraße Ach vor. 
 
Länge der Straße 110 lfm., Durchführung der 
Baumaßnahme 2003.  
Landeszuschuss:  €   5.600  
Bedarfszuweisungsmittel:  € 10.400,-- 
 

Gesamtkosten:    € 16.000,-- 
 
Der Gemeinderat nahm den Finanzierungsplan 
einstimmig an. 
 
Die Baumaßnahmen werden in Zusammen-
arbeit mit der Güterwegmeisterei Münzkirchen 
durchgeführt. Dazu wurde für den 
Baumaschineneinsatz, für die Transportgeräte 

und das notwendige Schottermaterial ein 
Angebot der Firma Danninger, Kopfing 
eingeholt und vom Gemeinderat angenommen. 
Die Asphaltierungsarbeiten werden von der 
Firma Alpine–Mayreder als Bestbieter 
durchgeführt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Resolution gegen die Abschaffung der 
Notstandshilfe und Ersatz durch die 

Sozialhilfe 
Antrag der SPÖ-Gemeindefraktion 

 
Die Resolution richtet sich gegen die 
Abschaffung der Notstandshilfe, um damit 
weitere finanzielle Belastungen für die 
Gemeinden zu verhindern. Die Resolution 
wurde vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen. 
  
 

Resolution für eine Senkung der 
Klassenschülermaximalzahl  

Antrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion 
 
Die Resolution soll an die österreichische 
Bundesregierung und an die zuständigen  
Minister übermittelt werden. 
Es wurde vorgeschlagen die Senkung der 
Klassenschülerhöchstzahlen in den Volks-, und 
Hauptschulen, den polytechnischen Lehr-
gängen, den allgemein bildenden höheren 
Schulen, den berufsbildenden Pflichtschulen 
und den berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen von 30 auf maximal 25 Schüler pro 
Klasse zu reduzieren. 
 
Die Resolution wurde vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen. 
 
 
Übertragungsverordnung für Bauvorhaben 
an den Gemeindevorstand gemäß § 43 OÖ. 
Gemeindeordnung – Berichterstattung an 

den Gemeinderat 
 
Öffentliche Wasserversorgungsanlage 
 
Werksvertragsabschluss für die 
Bauausführungsphase mit der Firma Hitz-
felder/Pillichshammer für den Bauabschnitt 01.  
Kosten:   € 66.582,-- (Netto) + 
Nebenkosten:   €   4.500,-- 
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Informationen des Gemeindeamtes 
 
 

Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst (Juli - September 2003) 
 
  
 06. Juli ................................................ Dr. Kaltseis Erwin, Engelhartszell (07717/8003)    
 13. Juli................................................. Dr. Ettmayer Karl-Peter, Waldkirchen a.W. (07718/7570) 
 20. Juli................................................. Dr. Berger Franz, Kopfing (07763/3003) 
 27. Juli................................................. Dr. Kaltseis Erwin  
 
 
 03. August ........................................... Dr. Ettmayer Karl-Peter 
 10. August ........................................... Dr. Kaltseis Erwin 
 15. August (Maria Himmelfahrt) ........ Dr. Berger Franz 
 17. August ........................................... Dr. Kaltseis Erwin 
 24. August ........................................... Dr. Berger Franz 
 31. August ........................................... Dr. Kaltseis Erwin 
  
 
 07. September...................................... Dr. Ettmayer Karl-Peter 
 14. September...................................... Dr. Berger Franz 
 21. September...................................... Dr. Ettmayer Karl-Peter 
 28. September...................................... Dr. Berger Franz 
 
 
 
 

Sprechtage 
 
• Amtstage des Notars Dr. Zellinger 

 

Donnerstag, 17. Juli 2003 
Donnerstag, 21. August 2003 
Donnerstag, 18. September 2003 
 

jeweils von 13:00 bis 14:00 Uhr im 
Gasthaus Grüneis-Wasner. 
 

• Gerichtstage in Engelhartszell 
 

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat können 
alle gerichtlichen Geschäfte im Gerichts-
gebäude in Engelhartszell vorgenommen 
werden. 
 

• Österreichischer Zivilinvalidenverband 
Sprechtage bei der Bezirkshauptmann-
schaft Schärding jeweils jeden 1. Dienstag 
im Monat von 14:00 – 17:00 Uhr. 
Die Sprechtage finden nur nach vorheriger 
Anmeldung unter der TelNr: 07752/26413 
statt. 
 
 
 

• Amtstage – Gewerberechtliche 
Betriebsanlageverfahren 
 

Mittwoch,   9. Juli 2003 
Mittwoch, 20. August 2003 
Mittwoch, 10. September 2003 
 

jeweils von 8:30 – 11:00 Uhr im 
Besprechungszimmer der BH. Schärding 
wobei eine vorherige Anmeldung bei 
Herrn Dr. Gattermeyer telefonisch unter 
07712/3105-430 erforderlich ist. 

 
• Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

 

Montag, 7. Juli 2003 
Montag, 4. August 2003 
Montag, 1. September 2003 
 

jeweils von 8:00 – 12:00 Uhr und von 
13:30 – 15:00 Uhr in der Bezirksbauern-
kammer Schärding. 
Weitere Information im Internet: 
www.svb.at 
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• Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter und Angestellten: 
 

Donnerstag, 10. Juli 2003 
Donnerstag, 24. Juli 2003 
Donnerstag, 14. August 2003 
Donnerstag, 28. August 2003 
Donnerstag, 11. September 2003 
Donnerstag, 25. September 2003 
  

jeweils von 8:00 bis 14:00 Uhr in der OÖ. 
Gebietskrankenkasse, Außenstelle 
Schärding. 
 
Weitere Information im Internet:  
www.pensionsversicherung.at 
 

 

 
 

Feuerbrandauftreten in unserer Gemeinde 
 
In OÖ gibt es seit dem Jahr 2000 
Feuerbrandbefall, aber vor allem im letzten 
Jahr hat sich die Krankheit stark ausgebreitet. 
Auffallend im vergangenen Jahr war, dass es 
sehr viele Triebinfektionen und nicht nur 
Blüteninfektionen gab. Ideale Bedingungen für 
den Feuerbrand sind warme Temperaturen (bis 
zu ca. 25° Celsius) und ausreichende 
Feuchtigkeit (Tau, Regen, Nebel,...). Im 
vergangenen Jahr waren diese 
Voraussetzungen mehrmals erfüllt.  
Wie sich bereits in den vergangenen zwei 
Jahren gezeigt hat, breitet sich der Feuerbrand 
von Salzburg und Bayern Richtung Osten aus.  
Wie aus der Befallskarte gut zu sehen ist, 
waren alle Bezirke mit Ausnahme von Steyr 
befallen. Massiv war der Befall in höheren 
Lagen, wahrscheinlich deshalb, weil dort die 
Blütezeit später ist, und bei der Blüte die 
Temperaturen hoch genug waren, sodass es zu 
starken Infektionen gekommen ist. Kaum 
Befall gab es im Zentralraum, wo auch die 
meisten Erwerbsobstanlagen in OÖ. sind. 
Bisher wurde nur im Bezirk Braunau Befall in 
einer Erwerbsobstanlage festgestellt. Die 
befallenen Triebe wurden abgeschnitten und an 
Ort und Stelle verbrannt. 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr ca. 
2100 Proben an die Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH.  zur Analyse geschickt, wovon mehr 
als 50% positiv waren. Das Land OÖ. hat ca. 
eine Million Euro für die Bekämpfung 
ausgeben. 
In einigen Bezirken zB. Urfahr, Rohrbach gibt 
es in manchen Gemeinden so starken Befall, 
dass in manchen Ortsteilen beinahe alle 
Streuobstbäume befallenen sind. Um den 
Befall einzudämmen ist es notwendig, dass alle 
Rode- und Ausschnittmaßnahmen 
gewissenhaft und unter Einhaltung aller 
Hygienemaßnahmen erledigt werden. 
 

Befall 2000-2002: 
Jahr 2000  Jahr  2001 Jahr 2002

Äpfel 513 32 7393
Birnen in Streuobstanlagen 1019 325 20045
Zwergmispel (Cotoneaster) 130 250 7095
Weiß oder Rotdorn 115 169 1360
Tab: Feuerbrandbefall 2000-2002 
In der Tabelle sind nicht alle Wirtspflanzen 
angeführt. 
 
Insgesamt wurden im Vorjahr ca. 40.000 
Feuerbrandwirtspflanzen ausgeschnitten oder 
gerodet. Die für OÖ typische Speckbirne, aber 
auch Apfelbäume sind vom Feuerbrand 
hauptbetroffen.  
Zum Beispiel wurden in der Gemeinde 
Altenberg 628 Bäume und Sträucher gerodet, 
821 ausgeschnitten und einige tausend m² 
Cotoneaster ausgerissen und verbrannt. 
 Sollte sich der Feuerbrand in den nächsten 
Jahren noch weiter ausbreiten, wird das für den 
Streuobstbau, aber insbesondere für Erwerbs-
baumschulen und Obstanlagen, große 
wirtschaftliche Schäden bedeuten. 
 
Vom Feuerbrand werden nur folgende 
Wirtspflanzen befallen: 
Apfel, Birne, Quitte, Zwergmispel 
(Cotoneaster), Weiß- und Rotdorn, Feuerdorn, 
Eberesche, Mehlbeere, Zierquitte, Mispel, 
Wollmispel, Felsenbirne, Stranvaesie; 
 
Symptome des Befalls sind ein schlagartiges 
Welken der Blütenbüschel, die Blattadern 
verfärben sich dunkel, die Blätter sterben ab. 
In späterer Folge verkrümmen sich die 
Jungtriebe hakenförmig und werden welk. Die 
befallenen Blätter zeigen bei Apfel eine eher 
rötliche Farbe, bei Birne können sie sich auch 
schwarz verfärben. Befallenen Birnenfrüchte 
werden dunkelschwarz und sehen wie 
verbrannt aus. Eindeutiges Kennzeichen für 
Feuerbrand sind schließlich zu Beginn 
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weißlich gelbliche bis honigfarbene und zuletzt 
dunkle Schleimtropfen an den gekrümmten 
Trieben. Die Schleimbildung ist leider nicht 
immer zu beobachten. 
Weiters ist der Übergang zwischen gesundem 
und krankem Gewebe nicht abrupt wie bei der 
Pilzerkrankung Monilia, sondern fließend. Die 
Rinde feuerbrandbefallener Bäume ist beim 
Anschneiden rötlich und Schleim kann 
austreten.  
Besonders betroffen sind leider die alten 
Mostbirnbäume und hier vor allem die 
Speckbirne („Steirische“). Die Krankheit kann 
bei nicht rechtzeitigen Maßnahmen zum 
Absterben der betroffenen Bäume führen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt stellen die Pflanzen eine 
massive Infektionsquelle für alle anderen 
möglichen Wirtspflanzen in der Umgebung 
dar. 
 
 

Befallsverdacht – Meldepflicht: 
 
Bei Befallsverdacht ist dieser bei der örtlich 
zuständigen Gemeinde dem jeweiligen 
Feuerbrandbeauftragten  (Harald Ertl, Tel. 
07763/2205-0; Josef Fischer, Tel. 07763/2773) 
mitzuteilen.  
Kontrollieren Sie daher bitte Ihre Obstbäume, 
Ihre Zierpflanzen in Hausgärten und in 
Anlagen. Beim Zukauf von Feuerbrand-
Wirtspflanzen achten Sie bitte darauf, dass die 
Ware aus einer kontrollierten und registrierten 
Baumschule stammt (der Betrieb hat eine 
Pflanzenschutz-Registernummer und ist 
berechtigt einen Pflanzenpass zu führen).  
Wie die letzten Jahre gezeigt haben, muss 
rasch reagiert werden, da vor allem bei 
Birnbäumen die Krankheit rasch 
voranschreitet. 
 
 

M e r k b l a t t  zum  F e u e r b r a n d 
  
Das Gemeindegebiet KOPFING im Innkreis 
wurde nachweislich von der Pflanzenkrankheit 
„Feuerbrand“ befallen. Der Feuerbrand ist 
eine gefährliche, leicht übertragbare 
Pflanzenkrankheit, die Kernobstgehölze sowie 
mehrere Zier- und Wildpflanzen aus der 
Familie der Rosengewächse befällt. Dieser 
Befall kann die Pflanzen zum Absterben 
bringen. Um einer weiteren Verbreitung und 
Übertragung auf andere noch gesunden 
Wirtspflanzen vorzubeugen, ist es erforderlich, 
Bekämpfungsmaßnahmen zu setzen und diese 
verantwortungsbewusst durchzuführen. Die 
vom Feuerbrand befallenen Bäume und 
Sträucher werden vom Feuerbrand-
sachverständigen mit „  “ = Ausschneiden 
oder „ — “  = Rodung gekennzeichnet.  
 
Die Ausschneide- und Umschnittarbeiten von 
hohen Bäumen werden vom Maschinenring-
Service durchgeführt. Diese Kosten werden 
vom Land OÖ. übernommen, wenn vom 
Feuerbrandsachverständigen bestätigt wird, 
dass für die fachgerechte und gefahrlose 
Durchführung dieser Arbeiten ausgebildete 
Personen erforderlich sind.  
Bei Zierpflanzen und kleinen Bäumen muss 
der Grundbesitzer die angeordneten 
Maßnahmen unter Einhaltung der unten 
angeführten Hygienemaßnahmen selbst 
durchführen. 
 
Nachstehend werden dazu die Bekämpfungs-
maßnahmen „Ausschneiden“ und „Roden“ 
erläutert. 

„Ausschneiden“  Die befallene Pflanze kann 
bei rechtzeitiger und fachgerechter Behandlung 
noch gerettet werden. Bitte entfernen Sie die 
befallenen Äste, indem diese ca. 1 m von der 
befallenen Stelle Richtung Stamm 
abgeschnitten werden. Die so entfernten Äste 
sind dann gleich zu verbrennen. Da man nie 
100 %ig wissen kann, ob die Schnittstelle rein 
oder noch befallen ist, sind die 
Schneidwerkzeuge und Hände nach jeder 
Behandlung einer Pflanze zu desinfizieren. 
Damit kann eine Übertragung auf weitere 
Pflanzen verhindert werden. 
  
„Rodung“  Die befallene Pflanze kann nicht 
mehr gerettet werden und ist zu verbrennen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die gesamte 
Pflanze (eine Ausnahme bilden Stämme und 
Äste mit einem Durchmesser von über  
10 cm) und auch die bereits heruntergefallenen 
Blätter zur Verbrennungsstelle gebracht 
werden. Vor der Rodung ist das Gras rund um 
die Pflanze zu mähen. 
Vor dem Abbrand ist die örtlich zuständige 
Feuerwehr zu informieren, die bevorstehende 
Witterung zu berücksichtigen und eine 
eventuelle Brandverbreitungsgefahr zu 
beachten. Als vorbeugende Maßnahme wird 
die Bereitstellung eines Vakuumfasses mit ca. 
3.000 l Löschwasser empfohlen. 
Stämme und Äste mit einem Durchmesser von 
über 10 cm können als Brenn- oder Nutzholz 
verwendet werden. Das Holz muss aber 
unbedingt trocken gelagert werden, also im 
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Freien abdecken oder in Gebäuden 
unterbringen. 
Ein Verkauf des gerodeten Materiales ist nur 
innerhalb des Bundeslandes Oberösterreich 
gestattet. Das Holz muss vor dem Abtransport 
desinfiziert werden. 
  
Landwirte, die z.B. bei der Erhaltung von 
Streuobstwiesen im ÖPUL teilnehmen, müssen 
die Rodung innerhalb von 10 Tagen der AMA 
(Agrarmarkt Austria) melden. Bitte gleich mit 
der zuständigen Bezirksbauernkammer 
Verbindung aufnehmen. Dort liegen auch die 
erforderlichen Formulare zur Meldung an die 
AMA auf. 
  
Desinfektionsmittel für Hände und Werkzeuge 
sind beim Gemeindeamt Kopfing im Innkreis 
kostenlos erhältlich. 
  
Die anstehenden Arbeiten (Ausschneiden und 
Rodung) sind innerhalb der vereinbarten Frist 
durchzuführen. Ist dies nicht möglich, wird 
von der Gemeinde eine Nachfrist gesetzt. 
Die Gemeinde hat Meldung an die 
Bezirksverwaltungsbehörde Schärding zu 
erstatten, wenn die angeordneten Maßnahmen 

nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen 
durchgeführt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass alle vom 
Feuerbrand befallenen und gekennzeichneten 
Pflanzen vom Grundeigentümer entfernt 
werden müssen. 
Unterlagen über Beihilfen für Nachpflanzung 
bei Feuerbrandrodung in Streuobstanlagen 
sowie Angebote für Alternativen zu 
feuerbrandgefährdeten Ziergehölzen erhalten 
Sie am Gemeindeamt. 
  
Nur wenn wir gemeinsam alle Bestimmung 
beachten und einhalten, kann ein Fortschreiten 
des Feuerbrandes verhindert werden. 
  
 
Der Bürgermeister:    
Anton Greiner eh. 
 
 
Die Feuerbrandbeauftragten:   
Harald Ertl eh. 
Josef Fischer eh. 
  

 
 

Richtige Ausrüstung eines Fahrrades  
 
Die mit 1. Mai 2001 in Kraft getretene 
Fahrradverordnung hat eine zweijährige 
Übergangsfrist für die Nachrüstung von 
Fahrrädern gehabt, die mit 1. Mai 2003 
abgelaufen ist.  
Was gehört zur richtigen Ausrüstung eines 
Fahrrades? 
 

 zwei voneinander unabhängig 
wirkende Bremsen 

 eine Klingel 

 ein hell nach vorne leuchtendes Licht 
 ein rotes Rücklicht 
 ein weißer Rückstrahler nach vorne 
 ein roter Rückstrahler nach hinten 
 gelbe Rückstrahler an den Pedalen 
 an jedem Rad mindestens zwei gelbe 

Rückstrahler („Katzenaugen“) 
 
 
Bei Tageslicht und guter Sicht dürfen 
Fahrräder ohne Licht verwendet werden. 

 
 

 

Hier könnte Ihre Werbung stehen  
 

!!! NEU – NEU – NEU !!!    Ihre Werbung  
   

Ab der nächsten Ausgabe der Gemeindezeitung können Werbeeinschaltungen zu folgenden Preisen 
vorgenommen werden: 
 

 1 Seite (A4) ½ Seite (A5) ¼ Seite (A6) 
Einmalige Einschaltung € 200,-- € 100,-- €   50,-- 
Zweimalige Einschaltung € 340,-- € 170,-- €   85,-- 
Viermalige Einschaltung € 600,-- € 300,-- € 150,-- 
 
Angeführte Preise zuzüglich USt. und Werbesteuer !  
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Ausbildung in der Fachschule und Altenbetreuungsschule Andorf  
 

Fachschule Andorf 
 
Nach der ersten Klasse kann man sich für 
einen der 3 Ausbildungsschwerpunkte 
entscheiden: 

 Gesundheit und Soziales 
 Ecodesign 
 Gastromanagement 

 
Abendschule für Erwachsene (1-jährig) 
Die Abendschule können Interessierte mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 
mittleren oder höheren Schule besuchen. Wer 
keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, 
muss mindestens 21 Jahre alt sein. 
 
Heimhilfeausbildung 
Nach der Abendschule besteht die 
Möglichkeit, die Heimhilfeausbildung 
anzuschließen. Zahlreiche Stunden werden 
angerechnet, somit verkürzt sich die 
Aufschulung stark. 
 

Infos und Anmeldung 
Tel.: 07766/3088 oder 
Email: lwbfs-andorf.post@ooe.gv.at 
http://fachschule.andorf.eduhi.at 

 

Altenbetreuungsschule Andorf 
 
Berufsbild: 
Die Heimhilfe unterstützt betreuungs- und 
hilfsbedürftige Menschen aller Altersgruppen 
bei der Haushaltsführung und sonstigen 
Erfordernissen des täglichen Lebens. 
 
Ausbildungsstruktur: 
Theoretischer und angeleiteter praktischer 
Unterricht 
 
Ausbildungsform: 
Vollform: 5 Schultage pro Woche 
Berufsbegleitend: 2 Schultage pro Woche, 
eventuell auch abends 
 
Aufnahmevoraussetzungen: 

 Mindestalter: 17 Jahre 
 Gesundheitliche Eignung 
 Positives Aufnahmeverfahren 

 
Infos und Anmeldung 
Altenbetreuungsschule Andorf 
4770 Andorf, Rathausstraße 16 
Tel.: 07766/3088 DW 32 oder 
Email: pflegehilfe@edumail.at 

 
 
 

Kostenlose Matura für Berufstätige  
 
Das Linzer 

Abendgymnasium 
ist eine vom Bund 
finanzierte Schule 
und damit eine der 
ganz wenigen 
Möglichkeiten für 
Erwachsene, sich 

kostenlos weiterzubilden. 
 
Am 10.9.2003 (Einstieg bis spätestens Ende 
September möglich!) startet das Linzer Abend-
gymnasium mit 2 neuen Klassen, die nach 9 
Semestern mit der Vollmatura abschließen. 
Jeder Erwachsene (Mindestalter 17 Jahre) mit 
abgeschlossener Pflichtschule kann sich 
entweder für das Fernstudium mit Kontakt-

phasen (1x wöchentlich) oder für die Klasse 
mit normalem Abendunterricht (Mo – Fr) 
anmelden.  
Diese in Oberösterreich einmalige 
Bildungschance bietet nicht nur kostenlos 
Unterricht, sondern stellt sogar die 
verwendeten Schulbücher praktisch gratis 
(10% Selbstbehalt) zur Verfügung. 
Interessenten gehen somit kein finanzielles 
Risiko ein! Wer schon Oberstufenjahre einer 
höheren oder mittleren Schule absolviert hat, 
kann auch in einem höheren Semester 
sozusagen als „Quereinsteiger“ eintreten. 
 
 

Die Hotline für Interessierte: 
0732/772637-33 
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Laienhelfer bei pro mente OÖ – ein ehrenvolles Amt  
 

 
 
Pro mente OÖ – Gesellschaft für psychische 
und soziale Gesundheit – engagiert sich seit 
über 35 Jahren für die psychosoziale 
Versorgung. Seit 1993 bietet der hauptsächlich 
über die OÖ Landesregierung finanzierte 
Verein im Bezirk Schärding Beratung, 
Wohnbetreuung und Tagesstruktur an. 
 

Laienhilfe – wozu? 
Psychisch kranke Menschen leiden nicht nur 
an der Symptomatik der Erkrankung selbst, 
sondern häufig auch an der damit verbundenen 
Isolation. Die Betroffenen sind meist unsicher 
und ängstlich im Kontakt mit anderen, haben 
Selbstzweifel, fühlen sich minderwertig und 
dem Alltag kaum gewachsen.  
Oft gelingt der Weg aus der Isolation nicht 
mehr alleine. Neben professioneller Hilfe 
brauchen diese Menschen jemanden, der ihnen 
wohlwollend zur Seite steht, bereit ist, sich 
regelmäßig mit ihnen zu treffen oder auch 
etwas gemeinsam zu unternehmen, jemand, der  
ihre Bedürfnisse ernst nimmt und sie motiviert, 
Schritt für Schritt wieder am Alltagsleben 
teilzunehmen. 
 

HelferInnen sind immer willkommen! 
Die Tätigkeit in der Laienhilfe ist freiwillig 
und unentgeltlich. Den Gewinn, den die 
LaienhelferInnen aus ihrer Begleitung 
beziehen, ist kein materieller – auch wenn es 
eine Aufwandsentschädigung gibt – sondern  
 

vielmehr ein persönlicher. Aus dem Kontakt 
mit psychisch kranken Menschen erwächst 
Sinn, oft erntet der Laienhelfer viel 
Dankbarkeit und Freude für seinen 
ehrenamtlichen Einsatz. Jene Menschen, die 
sich für diese Form des Ehrenamtes 
entscheiden, können die Lebensqualität eines 
benachteiligten Menschen nachhaltig 
verbessern. 
 

Was bietet pro mente?  
Neben der weiter oben schon erwähnten 
Aufwandsentschädigung (z.B. Telefonate mit 
dem Klienten; Fahrtkosten, welche durch 
Besuche oder gemeinsame Ausflüge entstehen) 
bietet pro mente OÖ den LaienhelferInnen 
auch die Teilnahme an Weiterbildungs-
veranstaltungen und Unterstützung durch 
hauptamtliche MitarbeiterInnen. 
 
Wenn Sie etwas gegen die Vorurteile, unter 
denen psychisch kranke Menschen häufig 
leiden, beitragen wollen und Sie sich nun 
denken, das Amt der Laienhilfe wäre was für 
Sie, melden Sie sich in der 
 
 

Psychosozialen Beratungsstelle Schärding          
Tel. 07712 / 5855 

 
Max – Hirschenauer - Straße 22 

4780 Schärding 
 
 
Email: psb.schaerding@promenteooe.at                         
Kontaktperson: Anna Zöbl 
 

 
Hospizverein Schärding 

 
Seit Juni 2002 gibt es in Schärding den Verein 
„Hospizbewegung Schärding und Umgebung“ 
– Verein für Lebens-, Sterbe- und Trauer-
begleitung mit Sitz im Familienzentrum. 
Der Verein ist gemeinnützig, überparteilich 
und überkonfessionell. Er macht es sich zur 
Aufgabe, sowohl schwerkranke und sterbende 
Menschen als auch deren Angehörige in dieser 
schwierigen Situation zu unterstützen und sie 
durch Abschied und Trauer zu begleiten. 

Regelmäßige Treffen mit den Mitarbeitern des 
Hospizvereines für Interessierte und Betroffene 
finden jeden ersten Mittwoch des Monats 
um 20:00 Uhr im Familienzentrum Schärding, 
Tummelplatzstraße 9 statt. 
 
Kontaktadresse: 
4780 Schärding, Tummelplatzstraße 9 
Tel.: 0664-6413536 oder 
LKH Schärding 07712/3141 
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Schwammerlgulasch soll nicht zum letzten Mahl werden 
 

Laien können oft 
weder am Aussehen 
noch am 
Geschmack fest-

stellen, ob ein Pilz 
giftig oder ungefährlich 

ist. Um einer Vergiftung 
vorzubeugen, sollte man die Pilze daher 
entweder am Markt kaufen oder die selbst 
gesammelten Schwammerl bei der 
Pilzberatung überprüfen lassen. Die 
Pilzberatung wird von den Organen der 
Lebensmittelaufsicht (BH Schärding, Herr 
Knechtelsdorfer, Tel.: 07712/3105/403 
kostenlos durchgeführt. Sollten nach Genuss 
von Pilzen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
Vergiftungssymptome auftreten, muss in 
jedem Fall ein Arzt beigezogen werden, bzw. 
die Vergiftungszentrale Wien, Tel.: 
01/4064343 kontaktiert werden. 

Noch einige Tipps für Schwammerlsucher: 
 

 Pilze sachgemäß transportieren und 
aufbewahren (Körbe statt Plastik-
säcke). 

 Pilze möglichst bald nach dem 
Pflücken zubereiten und nicht 
aufwärmen. 

 Nur gesunde Pilze sammeln (keine 
schimmligen, durchnässten oder 
gefrorenen Pilze). 

 Fraßspuren an Pilzen sind kein 
sicheres Erkennungsmerkmal für 
Genießbarkeit. 

 Pilze nicht roh essen – manche Pilze 
sind roh giftig! 

 Nicht zu viele Pilze auf einmal essen. 
 Vorsicht mit Alkohol - in Verbindung 

mit alkoholischen Getränken sind 
manche Pilze giftig! 

 
 

Rauchmelder – Information der Brandverhütungsstelle OÖ. 
 

Todesfälle durch Rauch- bzw. 
Brandeinwirkung aber auch 
Schäden an der Einrichtung 
sind vermeidbar, wenn in 
jeder Wohnung zumindest 

ein Rauchmelder an der Decke 
montiert wird. 
Schützen Sie sich und bringen Sie akustische 
Rauchmelder in Gefahrenbereichen wie 
Küche, Kinderzimmer oder zur Fluchtweg-
sicherung in Treppenräumen, Gängen oder 
Schlafräumen an. 
Rauchmelder für den Wohnungsbereich 
arbeiten nach dem Streulichtprinzip und 
enthalten keine gefährlichen Stoffe. 
Heimrauchmelder, welche radioaktive 
Substanzen enthalten sind in Österreich 
verboten. 
Herkömmliche 9V-Batterien halten den Melder 
1 bis 2 Jahre betriebsbereit. Akustische Signale 

kündigen einen Batteriewechsel an. Über einen 
Prüftaster können manuell Funktionskontrollen 
durchgeführt werden. Qualitätsrauchmelder 
erkennt man an einem bis zu 5 Jahre gewährten 

Garantieanspruch. 
Rauchmelder 

immer an der 
Decke anbringen 
und mindestens 5m 
Abstand zu 
Wänden einhalten. 
Möglichen Stör-
quellen wie 

Kochstellen, Duschen, Saunaöfen,.. aus-
weichen. 
 
Rauchmelder für den Wohnbereich können 
kein zugelassenes Brandmeldesystem ersetzen. 
Eine automatische Alarmweiterleitung zur 
Feuerwehr ist nicht möglich. 

 
 

Erste Hippotherapiestelle im Bezirk Schärding 
 
Hippotherapie wird seit Anfang März von der 
Dipl. Physiotherapeutin Marietta Bittner 
durchgeführt. Unter Hippotherapie versteht 
man eine spezielle physiotherapeutische 
Maßnahme, die bei behinderten und kranken 
Personen das Pferd und dessen drei-
dimensionale Rückenbewegung unter 

medizinischen Gesichtspunkten einsetzt. 
Hippotherapie wird hauptsächlich bei 
Erkrankungen des zentralen und peripheren 
Nervensystems eingesetzt. 
Für weitere Informationen und Anmeldung 
kontaktieren Sie:  
Marietta Bittner, Tel.: 0664/4025737 








